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Sehr geehrte Frau Holinger 
 
Ich danke Ihnen für die Darlegung der Argumente der Schweizer Rassehunde-Klubs 
und ihrer Bedenken gegen die Einteilung von bestimmten Hunderassen in 
Gefährlichkeitskategorien, für die ich Verständnis aufbringe. 
 
Der Bundesrat hat am 12. April 2006 beschlossen, dass die Problematik um 
aggressive Hunde mit einer Verschärfung der Haftpflicht der Hundehalter zu lösen 
sei. Bei diesem Entscheid hat der Bundesrat insbesondere auch berücksichtigt, dass 
die verfassungsmässige Kompetenz für die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung bei den Kantonen liegt und der Bund in diese Kompetenzen 
nicht eingreifen solle. Eine Beurteilung des Gesetzesentwurfs der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und Kultur wird der Bundesrat dagegen erst vornehmen, wenn 
ihm der Entwurf vom Parlament offiziell zur Stellungnahme unterbreitet wird. Ihre 
Überlegungen werden wir in die Beschlussfassung miteinfliessen lassen. 
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